
Amtsblatt für den Hohenlohekreis

Öffentliche Bekanntmachung gemäß § 10 Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) des 
Landratsamts Hohenlohekreis 

über die Erteilung eines im öffentlichen Verfahren erlassenen immissionsschutzrechtlichen 
Ablehnungsbescheids

Die ABO Wind AG, Unter den Eichen 7, 65195 Wiesbaden hat vom Landratsamt 
Hohenlohekreis als zuständiger Genehmigungsbehörde mit Entscheidung vom 30.10.2020, 
Az. 50.3/699.1-2019-0016/ga die Ablehnung zur Errichtung und zum Betrieb von vier 
Windenergieanlagen („Windpark Öhringen-Karlsfurtebene“) des Typs Siemens SWT 3.6 -130 
mit einer Nabenhöhe von 165 m, einem Rotordurchmesser von 130 m, einer Gesamthöhe 
von 230 m und einer Leistung von je 3,6 MW auf Flurstück 2893 (WEA 5) und Flurstück 2892 
(WEA 9), Gemarkung Öhringen-Michelbach a. W. sowie Flurstück 1397/6 (WEA 3) und 
Flurstück 1397/10 (WEA 6), Gemarkung Waldenburg erhalten.

Die Öffentliche Bekanntmachung erfolgt unbeschadet § 10 Abs. 7 und Abs. 8 
Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) gemäß § 21 a Abs. 2 S. 1 der Neunten Verordnung 
über das Genehmigungsverfahren (9. BImSchV).

Verfügender Teil des Ablehnungsbescheids:

I.
ENTSCHEIDUNG:

1. Die beantragte 

immissionsschutzrechtliche Genehmigung

zur Errichtung und zum Betrieb von vier Windenergieanlagen („Windpark Öhringen-
Karlsfurtebene“) des Typs Siemens SWT 3.6 -130 mit einer Nabenhöhe von 165 m, 
einem Rotordurchmesser von 130 m, einer Gesamthöhe von 230 m und einer Leistung 
von je 3,6 MW auf Flurstück 2893 (WEA 5) und Flurstück 2892 (WEA 9), Gemarkung 
Öhringen-Michelbach a. W. sowie Flurstück 1397/6 (WEA 3) und Flurstück 1397/10 
(WEA 6), Gemarkung Waldenburg mit den folgenden Koordinaten



Bezeichnung 
Anlage

Gemarkung Flurstück X Y

WEA 3 Waldenburg 1397/6 3 544 051 5 449 149

WEA 5
Michelbach 
a.W.

2893 3 544 591 5 448 432

WEA 6 Waldenburg 1397/10 3 545 165 5 448 284,4

WEA 9
Michelbach 
a.W.

2892 3 544 264 5 447 370

wird abgelehnt.

2. Für diese Entscheidung wird eine Gebühr in Höhe von 6.500,- € festgesetzt.

[…]

V. Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diese Entscheidung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch 
beim Landratsamt Hohenlohekreis mit Sitz in Künzelsau erhoben werden.
Die Frist wird auch durch Einlegung des Widerspruchs beim Regierungspräsidium Stuttgart 
mit Sitz in Stuttgart gewahrt.  

Auslegung der Unterlagen
Der Bescheid mit Begründung kann vom 12.11.2020 bis einschließlich 26.11.2020 während 
der üblichen Sprechzeiten des Landratsamtes Hohenlohekreis kostenlos eingesehen werden:
Geschäftsstelle Kreistag (Allee 17, Gebäude A, 3. OG, Zimmer 303, 74653 Künzelsau). 

Die Einsichtnahme ist trotz der coronabedingten Einschränkungen im Betrieb des 
Landratsamtes möglich. Dazu ist eine Anmeldung bei der Bürgertheke im Erdgeschoss 
erforderlich.



Mit dem Ende der Auslegungsfrist gilt der Bescheid auch gegenüber Dritten, die keine 
Einwendungen erhoben haben, als zugestellt (§ 10 Abs. 8 Satz 5 BImSchG).

Nach der öffentlichen Bekanntmachung können der Bescheid und seine Begründung bis zum
Ablauf der Widerspruchsfrist von Personen, die Einwendungen erhoben haben, beim 
Landratsamt Hohenlohekreis, Allee 17, 74653 Künzelsau, schriftlich oder elektronisch 
angefordert werden (§ 10 Abs. 8 Satz 6 BImSchG).

Künzelsau, den 11.11.2020

Landratsamt Hohenlohekreis
Umwelt- und Baurechtsamt


